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	title: Reffgründung "Skilla am Notzfallort!"
	gerichtetan: SuF-Referentin der VSt
	datum: 21.10.2025
	antragsteller: Felix Wolf 
	beschreibung: Das geplante Angebot versteht sich ausdrücklich nicht als Ausbildung im formalen oder qualifizierenden Sinne, sondern als 
Training im Rahmen der studentischen Eigeninitiative. Der wesentliche Unterschied zwischen einer Ausbildung und einem 
Training besteht darin, dass eine Ausbildung auf den Erwerb einer formellen Qualifikation oder eines Abschlusses abzielt und 
somit in die Verantwortung einer anerkannten Ausbildungsstätte fällt.
Ein Training hingegen dient der praktischen Übung, dem Erfahrungsaustausch und der individuellen Kompetenzentwicklung, 
ohne dass ein formeller Qualifikationsanspruch oder eine Prüfung vorgesehen ist.

Nach den allgemeinen Begriffsbestimmungen gilt:
Ausbildung bezeichnet einen strukturierten Bildungs- und Qualifizierungsprozess, der auf den Erwerb einer staatlich oder 
verbandlich anerkannten Lizenz oder Qualifikation ausgerichtet ist. Eine solche Ausbildung darf ausschließlich von 
autorisierten Bildungsträgern wie Fachverbänden, Landessportbünden oder Hochschulen  durchgeführt werden. Sie 
beinhaltet verbindliche Lehrinhalte, festgelegte Lernziele und schließt mit einer Prüfung oder Lizenzvergabe ab.

Training hingegen beschreibt die geplante und regelmäßige Durchführung praktischer Übungen zur Verbesserung von 
Fertigkeiten, Techniken oder zur Persönlichkeitsentwicklung. Es dient der Umsetzung und Vertiefung vorhandener Kenntnisse
in der Praxis und kann auch von qualifizierten oder erfahrenen Personen ohne formelle Ausbildungskompetenz durchgeführt 
werden, sofern kein Qualifikationserwerb erfolgt.

Aus diesen Definitionen ergibt sich eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten:
Ausbilden darf nur, wer von einer anerkannten Institution (z. B. Hochschule, DOSB, Fachverband) offiziell beauftragt und 
entsprechend lizenziert oder pädagogisch qualifiziert ist. Eine Ausbildung über das studentische Ref oder die VSt wäre daher
nicht zulässig, da keine formale Anerkennung oder Qualifikationsvergabe als Bildungsstätte in dem erweiterten Sinne 
vorliegt. Training geben darf hingegen, wer über ausreichende fachliche Erfahrung, methodisches Wissen und Verantwortungsbewusstsein verfügt. Das studentische Ref bewegt sich genau in diesem Rahmen: Es bietet Trainingsangebote 
an, die dem gemeinsamen Lernen, Üben und Erfahrungsaustausch dienen, ohne den Charakter einer formalen Ausbildung 
zu besitzen.

Das studentische Ref-Angebot verfolgt somit den Trainingsgedanken. Es soll den Teilnehmenden ermöglichen, ihre Kenntnisse
praktisch zu vertiefen, Fähigkeiten zu erproben und voneinander zu lernen. Dabei findet keine Ausbildung mit Qualifikations-
erwerb über die VSt oder die Hochschule statt.
Es werden keine Leistungsnachweise, Zertifikate oder Credits vergeben.
Das Angebot bleibt damit vollständig im Rahmen studentischer Eigenaktivität und ist als unterstützende Trainings- und 
Lernmöglichkeit zu verstehen, die den offiziellen Ausbildungs- und Studienbetrieb nicht ersetzt, sondern sinnvoll ergänzt.

Eine Qualifizierung ist also nie über die VSt vorgesehen, sondern wenn dann auch nur über einen externen Partner und 
dann entsprechenden Vorgaben dieses Partners möglich.
Somit kann das Ref bedenkenlos eingerichtet werden, was hiermit erneut beantragt wird.
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